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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1963

Norm

ABGB §364c

ABGB §830

ABGB §831

Kopf

SZ 36/161

Spruch

Teilungsklage bei wechselseitigem Veräußerungs- und Belastungsverbot.

Entscheidung vom 17. Dezember 1963, 8 Ob 319/63.

I. Instanz: Landesgericht Klagenfurt; II. Instanz: Oberlandesgericht Graz.

Text

Die Streitteile sind je zur Hälfte Miteigentümer des Hauses K., Sch.-Gasse 11. Auf beiden Liegenschaftshälften ist das

Veräußerungs- und Belastungsverbot zu Gunsten des anderen Miteigentümers eingetragen. Die Ehe der Streitteile ist

geschieden.

Die Klägerin begehrt Aufhebung der Eigentumsgemeinschaft nach § 830 ABGB. durch gerichtliche Feilbietung.

Das Erstgericht hat die Klage abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat dieses Urteil aufgehoben und die Rechtssache unter Rechtskraftvorbehalt zur neuerlichen

Entscheidung nach allfälliger neuer Verhandlung an das Erstgericht zurückverwiesen.

Der Oberste Gerichtshof gab dem Rekurse des Beklagten nicht Folge.

Rechtliche Beurteilung

Aus der Begründung:

Wie die Untergerichte zutreEend ausgeführt haben, hat der Oberste Gerichtshof bisher über eine Klage, mit der der

Eigentümer eines mit einem Veräußerungs- und Belastungsverbot belasteten Miteigentumsanteiles die Aufhebung der

Eigentumsgemeinschaft nach § 830 ABGB. begehrte, noch nicht entschieden. Alle bisherigen Entscheidungen betreEen

nur solche Klagen, mit denen der Miteigentümer eines unbeschränkten Anteiles gegen einen anderen Miteigentümer,

dessen Anteil mit einem Veräußerungs- und Belastungsverbot belastet war, die Aufhebung der

Eigentumsgemeinschaft begehrte. In diesen Entscheidungen hat der Oberste Gerichtshof ausgesprochen, daß durch

ein solches Verbot der Anspruch des anderen unbelasteten Miteigentümers auf Aufhebung der

Miteigentumsgemeinschaft nicht berührt werde (SZ. X 46, SZ. XXXI 79 = EvBl. 1958 Nr. 330 = MietSlg. 6198, RiZtg. 1962,

S. 275). Auch die Lehre befaßt sich, soweit ersichtlich nur mit diesem Fall. So sagt Ehrenzweig, daß der Miteigentümer
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einer Liegenschaft die Teilungsversteigerung auch dann verlangen könne, wenn der Anteil des anderen

Miteigentümers zugunsten eines Dritten mit einem Veräußerungsverbot belastet sei (Sachenrecht[2], § 201, S. 168 vor

Anm. 32). Dasselbe sagt Klang in JBl. 1928, S. 554 in der Besprechung der Entscheidung SZ. X 46.

Der Anspruch eines Teilhabers auf Aufhebung der Gemeinschaft ist nach Lehre und Rechtsprechung ein unbedingter

Anspruch, der nur dadurch beschränkt ist, daß er nicht zur Unzeit und zum Nachteil der übrigen geltend gemacht

werden darf. Dieser Anspruch entspricht dem Recht des Eigentümers, mit seinem Eigentum frei zu schalten (SZ. XXXI

79). Nur der Eigentümer, dessen Anteil durch eine Zeitbestimmung oder Bedingung beschränkt ist, kann die

Aufhebung der Gemeinschaft nicht verlangen (Klang, Komm.[2], III., S. 1102, vor Anm. 62). Das Gesetz begünstigt an

und für sich den Austritt aus einer Gemeinschaft, da eine erzwungene Gemeinschaft die Quelle zahlreicher

Streitigkeiten wird (Zeiller, Komm. zum ABGB. II/2, S. 883). Zweifellos kann auf den Teilungsanspruch wie auf jeden

anderen privatrechtlichen Anspruch verzichtet werden (§ 831 ABGB.). In dem von den Streitteilen durch Notariatsakt

vom 6. Februar 1948 vereinbarten wechselseitigen Veräußerungs- und Belastungsverbot, das keinen weiteren Zusatz

enthält, kann zwar ein solcher Verzicht, aber keine VerpMichtung erblickt werden, die Gemeinschaft (zumal nach

Scheidung der Ehe) auch dann fortzusetzen, wenn, wie die Klägerin schon in der Klage vorgebracht hat, wichtige

Gründe für die Aufhebung der Gemeinschaft vorliegen (EvBl. 1955 Nr. 290).

Der Oberste Gerichtshof kommt daher zu dem Ergebnis, daß, da das Erstgericht auf das Vorbringen der Klägerin über

ihre Gründe, die sie zur Einbringung der Klage veranlaßt haben und auf die übrigen Einreden des Beklagten nicht

näher eingegangen ist, die Aufhebung des erstgerichtlichen Urteiles durch das Berufungsgericht zu Recht erfolgte.

Dem Rekurs war daher nicht Folge zu geben.

Anmerkung

Z36161

Schlagworte

Teilungsklage bei wechselseitigem Veräußerungs- und Belastungsverbot Veräußerungs- und Belastungsverbot,

wechselseitiges, Teilungsklage

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1963:0080OB00319.63.1217.000

Dokumentnummer

JJT_19631217_OGH0002_0080OB00319_6300000_000

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/831
http://www.ogh.gv.at
file:///

	TE OGH 1963/12/17 8Ob319/63
	JUSLINE Entscheidung


